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STEUER-SPARBATZEN 
IN GEFAHR?
Die Unternehmenssteuer-
Reform II schafft Steuerer-
leichterungen für Unterneh-
men. Doch wie lange noch?

PDF ALLEIN GENÜGT 
NICHT 
Die digitale Archivierung 
von Geschäftsunterlagen ist 
erlaubt, muss aber elektro-
nisch signierbar sein.

LOHNABRECHNUNG 
VEREINFACHEN 
Wer wenig Personal beschäf-
tigt, kann ein vereinfachtes 
Abrechnungsverfahren be-
antragen. 

www.4streuhand.ch



Erinnern wir uns: Die Unternehmenssteuerreform II 
ist Teil einer umfassenden Steuerstrategie von Bun-
desrat und Parlament mit drei Kernelementen:

•	 Milderung wirtschaftlicher Doppelbelastung
	 Dividenden an natürliche Personen mit mind. 10% 

Kapitalbeteiligung werden bei der direkten Bun-
dessteuer nicht mehr voll, Dividenden auf Beteili-
gungen im Geschäftsvermögen zu 50% besteuert. 

•	 Abbau von substanzzehrenden Steuern
	 Kantone und Gemeinden können bei Kapitalge-

sellschaften die Gewinnsteuer anrechnen und so 
die Kapitalsteuer reduzieren. In bestimmten Fällen 
muss für neu ausgegebene Beteiligungsrechte keine 

Emissionsabgabe mehr bezahlt werden. Weiter wur-
den attraktivere Bedingungen zur Berechtigung des 
Beteiligungsabzuges geschaffen.

•	 Entlastungen für Personenunternehmen
	 Personenunternehmen können von Steuern entlas-

tet werden, die im falschen Moment anfallen, was 
Strukturanpassungen erleichtert. Ersatzbeschaf-
fungen müssen neu nicht mehr zwingend gleichen 
Funktionen dienen und die Bewertung von Wert-
schriften im Geschäftsvermögen erfolgt neu nach 
Buchwert. Bei Erbteilung wird die Besteuerung 
aufgeschoben, wenn Erben den Betrieb überneh-
men und wenn Liegenschaften ins Privatvermögen 
überführt werden. Bei Aufgabe der Selbständigkeit 
werden Liquidationsgewinne milder besteuert. 

Laufende Erweiterungen 
Seit Januar 2010 werden zudem Zinsen aus Kunden-
guthaben von der Verrechnungssteuer ausgenommen, 
sofern der Zinsbetrag CHF 200/Jahr nicht übersteigt. 
Und seit 1. Januar 2011 werden unter gewissen Bedin-
gungen bei Aufgabe der Selbständigkeit Liquidations-
gewinne und Einkommen getrennt besteuert.

Wer profitieren will, muss sich bald beeilen
Inzwischen werden Stimmen lauter, der Bundesrat 
habe im Vorfeld der Abstimmung vom 24.2.2008 
nicht richtig informiert. Nach Ansicht einiger Par-
teien hätte die Unternehmenssteuerreform keine 
Chance gehabt, wenn die wahre Dimension des 
Steuerausfalls bekannt gewesen wäre. Von ver-
schiedenen Seiten wird daher versucht, Korrek-
turen einzuleiten. Noch sind deren möglichen 
Auswirkungen unbekannt – wer also von Steuer-
erleichterungen etwa bei Dividendenausschüt-
tungen in vollem Umfang profitieren will, muss 
sich vielleicht bald beeilen.

Wir geben gerne weitere Auskünfte.
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Steuer-Sparbatzen in Gefahr?
KMU’s freuts – doch wie lange noch? Mit der Unternehmenssteuer-Reform II schafft 
der Bund Steuererleichterungen für über 300‘000 KMUs. Inzwischen wird die Abstim-
mung aber in Frage gestellt – wer profitieren will, muss sich vielleicht bald beeilen.

Wer noch in vollem Umfang von steuerprivilegierten Dividenden profi-
tieren will, muss sich vielleicht bald beeilen.
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Aufbewahrungspflicht im digitalen Zeitalter 

PDF allein genügt nicht
Die Aufbewahrung von Geschäftsbüchern, Buchungsbelegen und Korrespondenz 
ist im OR sowie in der Verordnung über die Führung und Aufbewahrung der Ge-
schäftsbücher GeBüV geregelt. Die Aufbewahrungspflicht beträgt 10 Jahre, wobei 
es erlaubt ist, in Papierform erhaltene Belege, digital zu archivieren (ausser Ur-
sprungsnachweise und -zeugnisse). Es genügt allerdings nicht, Originalrechnungen 
einzuscannen und als PDF abzuspeichern. Denn Belege dürfen nicht geändert wer-
den können, ohne dass sich dies feststellen lässt – sie müssen elektronisch signiert 
werden. Werden ursprüngliche Belege vernichtet, trägt das Risiko das aufbewah-
rungspflichtige Unternehmen. 				       Info: www.swissid.ch. 

Die zulässigen Informa-
tionsträger sind in Art. 9 
GeBüV umschrieben.

Arbeitgeber, die Arbeitnehmer mit tie-
fen oder unregelmässigen Einkünf-
ten beschäftigen (z.B. Privathaus-
halt, Verwaltung etc.) können das 
vereinfachte Abrechnungsverfah-
ren beantragen. Es erleichtert die 
Abrechnung der Sozialversiche-

rungsbeiträge sowie gleichzeitig 
der Quellensteuer, sofern folgende 

Voraussetzungen gegeben sind:

•	 Jahreslohn Arbeitnehmer max. CHF 20‘880 
•	 Gesamt-Lohnsumme des Betriebes max. CHF 55‘680
•	 gesamtes Personal muss im vereinfachten Verfahren 

abgerechnet werden

Per 1.1.2011 wird die Rückzahlung von Einlagen, 
Aufgeldern und Zuschüssen bzw. Reserven aus Kapi-
taleinlagen, die nach dem 31.12.1996 geleistet wurden, 
gleich behandelt wie Rückzahlungen von Grund- und 
Stammkapital. Für den Aktionär unterliegen sie da-
her weder der Schweizer Einkommens- noch der Ver-
rechnungssteuer. Die Kapitaleinlagen müssen spä-
testens in der Schlussbilanz des Geschäftsjahres 2011 
ausgewiesen und bis 30 Tage nach Genehmigung der 

Was umfasst das Verfahren?
•	 AHV/IV/EO/ALV: Beitrag Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer je 6,25 %.
•	 Familienzulagen: nach Ansatz der zuständigen Fa-

milienausgleichskasse
•	 Quellensteuer: Lohnabzug Arbeitnehmer 5 % (0,5 % 

Direkte Bundessteuer, 4,5 % Kantons- und Gemein-
desteuer). Der Lohnbezüger erhält eine Bescheini-
gung für seine persönliche Steuerdeklaration. 

Bitte beachten, dass das Berufsunfall-Risiko separat 
versichert sein muss.

Weitere Infos: www.ahv-iv.info, Merkblatt 2.07

AHV: Vereinfachtes Abrechnungsverfahren  

Sozialversicherung und Quellensteuer in einem Wisch

Jahresrechnung nachgemeldet werden. Bedingung 
ist, dass die allgemeinen gesetzlichen Reserven 50% 
des Aktienkapitals übersteigen.

Die Festlegung der steuerlich privilegierten Reser-
ven aus Kapitaleinlagen ist eine einmalige Gele-
genheit, die im Frühjahr 2011 aufgearbeitet werden 
sollte. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir unter-
stützen Sie gerne. 

einmalige gelegenheit  

Keine Steuern mehr auf Agio-Rückzahlungen 



UNSERE MITARBEITERINNEN

Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren Tonka Sucic zum erfolgreichen 
Abschluss des Studiums in Betriebsökonomie an 
der Fachhochschule Luzern. Als Bachelor of Sci-
ence in Business Administration, Controlling and 
Accounting steht Ihnen Frau Sucic für Konzepte, 
Umsetzungen und Beratungen in folgenden Fach-
gebieten gerne zur Verfügung: Nachfolgeregelungen, 
Lohnbuchhaltungen,  Buchhaltungssysteme (SAP 
Business One) sowie für weitere Beratungen im 
Finanz- und Rechnungswesen. 

Direktkontakt: tonka.sucic@4streuhand.ch
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Tonka Sucic steht für 
Beratungen im Finanz- 
und Rechnungswesen 
gerne zur Verfügung.

NEU IM KANTON ZÜRICH

Seit Anfang März 2011 steht auch im Kanton Zürich das elektronische 
Steuerkonto zur Verfügung. Mit dem eKonto können Sie jederzeit Ihr 
Steuerkonto online einsehen und verschiedene Steueranliegen rund 
um die Uhr erledigen.

Weitere Infos bei Ihrem Steueramt oder bei uns.

Achten Sie auf 
dieses Symbol 
auf Ihrer Ge-
meinde-Website. 
Ein Klick und 
Sie gelangen zu 
Ihrem eKonto.


